
  

 

 

– Verband junger hörgeschädigter Menschen – 
 

Besuchen Sie uns im Internet: 
www.bundesjugend.de 

  

„Schwerhörig, na und? Wege zum Verstehen“ 
Workshop (ab 18 Jahre) der Bundesjugend im DSB e.V. 

vom 26.10. bis 28.10.2012 in Wiesbaden 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben genannten Workshop an. Mit der Unterschrift wird die Anmeldung rechtskräftig 
und ich bin verpflichtet, den Teilnahmebeitrag innerhalb von vier Wochen zu überweisen: 
 
Name: 
 
Vorname: 
 
Straße: 
 
Wohnort: 
 
Geb.-Datum: 
 
Mahlzeiten:           Normalkost           vegetarisch 
 
Fax:     
 
Telefon:  
 
E-Mail:      
 
 
Ich bin Mitglied  im  DSB-Ortsverein  
 
   in der Jugendgruppe  
 

in der Bundesjugend 
 
 

 
Unterschrift + Stempel des Jugendleiters / OV-Vorsitzenden 
 
 Ich darf nicht namentlich in Berichten über diese Veranstaltung erwähnt werden.  

Es dürfen keine Bilder von dieser Veranstaltung, auf denen ich abgebildet bin, veröffentlicht werden. 

 
Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 75 Euro für Nichtmitglieder / 60 Euro für Mitglieder der Bundesjugend und des 
DSB e.V. inklusive Übernachtung und Verpflegung wird überwiesen an: 

 
Bundesjugend im DSB e.V. · Kto.-Nr. : 1 350 104 798 · Bankleitzahl: 291 517 00 (Kreissparkasse Syke) 

Als Verwendungszweck bitte angeben: Name und Workshop Schwerhoerigkeit 2012 
 
Anmeldeschluss ist der 14. September 2012.  

 
Bitte beachten:  
Wenn ich aus Deutschland anreise, erstattet mir die Bundesjugend meine Fahrtkosten bis maximal 150 Euro. Ich 
bemühe mich jedoch, sämtliche vorhandenen Vergünstigungen (Wertmarke meines Schwerbehinderten-
ausweises, Bahncard, Sparpreise) in Anspruch zu nehmen. Ich kümmere mich daher möglichst nach Erhalt der 
Anmeldebestätigung um den Kauf der Fahrkarten!  

 
 
       
Ort, Datum, Unterschrift des/der TeilnehmerIn 
 
Faxe oder schicke deine Anmeldung an: 
Bundesjugend im Deutschen Schwerhörigenbund e.V. 
Anna-Limbourg-Haus 
In der Olk 23 
54290 Trier 
Tel: +49 651 91299-44 
Fax: +49 651 91299-45 

Bitte unbedingt ausfüllen!! 
 

         leicht schwerhörig   
 

         mittelgradig schwerhörig 
 

         hochgradig schwerhörig 
 

    an Taubheit grenzend sh 
 

         CI-TrägerIn         

    

Rücktrittsgebühren: 
 

ab   8 Wochen vorher  20 % 
ab   4 Wochen vorher  50 % 
ab   1 Woche   vorher 100 %  

  

 

 


